
Haftungsausschluss

Am Tag der ersten Teilnahme bitte unterschrieben mitbringen. Bei mehreren
Teilnahmen am Startort Bennewitz genügt je Startjahr eine Ausfertigung.

Für die Teilnahme an jeder Fahrradtour gelten nachfolgende Teilnahmebedingungen, die
jeder Teilnehmer bei seiner Anmeldung per Unterschrift anerkennt. Ich möchte klarstellen,
dass es sich bei einem Brevet nicht um eine organisierte Radtour handelt,  sondern in
erster  Linie  um  eine  Kilometerprüfung,  auf  der  ein  Radfahrer  zeigt,  dass  er  eine
vorgegebene Strecke aus eigenen Kräften innerhalb eines festgelegten Zeitraums ohne
fremde Hilfe zurücklegen kann.

Vorgegeben werden daher allein die Strecke und die hierfür zur Verfügung stehende Zeit.

1. Grundsätzlich gilt für alle Teilnehmer die Straßenverkehrsordnung.

2. Für  die  Teilnahme  an  der  Tour  ist  jeder  Teilnehmer  selbst  verantwortlich.  Sie
erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. Es besteht Helmpflicht. Zudem
besteht die Pflicht, bei Eintritt der Dunkelheit, eine Warnweste zu tragen sowie für
eine ausreichende Beleuchtung, gemäß § 67 StVZO nach vorn und hinten am Rad
zu sorgen.

3. Der Organisator des Brevets haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern
der  Teilnehmer  Schadenersatzansprüche  geltend  macht,  die  auf  Vorsatz  oder
grober  Fahrlässigkeit,  einschließlich  grober  Fahrlässigkeit  und  Vorsatz  der
Vertreter  und  Erfüllungsgehilfen  der  Organisatoren  beruhen.  Sofern  dem
Organisator  keine  vorsätzliche  Vertragsverletzung  angelastet  wird,  ist  die
Schadenersatzhaftung  auf  den  vorhersehbaren,  typischerweise  eintretenden
Schaden begrenzt.

4. Der Organisator haftet auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern dieser
schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt hat. In diesem Fall ist aber die
Schadenersatzhaftung  auf  den  vorhersehbaren,  typischerweise  eintretenden
Schaden begrenzt.

5. Die  gesetzliche  Haftung  des  Ausrichters  wegen  schuldhafter  Verletzung  des
Lebens,  des  Körpers  oder  der  Gesundheit  des  Teilnehmers  bleibt  hiervon
unberührt.

Der Organisator haftet  darüber hinaus nicht  für  den Verlust des Eigentums der
Teilnehmer. Dies gilt insbesondere für Diebstähle.

6. Jeder  Teilnehmer  erklärt  vor  Antreten  der  Tour,  dass  er  sich  körperlich  und
gesundheitlich zur Durchführung der Tour in der Lage fühlt. Sollte gleichwohl eine
Verletzung  der  Gesundheit  bzw.  des  Körpers  während  und  nach  der  Tour
auftreten, so besteht keine Haftung des Organisators.



Seite 2 von 2

7. Die Teilnahmebedingungen sind Bestandteil der Anmeldung.

8. Mit Anmeldung und Zahlung der Teilnahmegebühr ist die Anmeldung verbindlich. 
Eine Rückerstattung der Anmeldegebühr erfolgt nur bei verbindlicher schriftlicher 
Abmeldung 10 Tage vor Start.

9. Ich  erkläre  mit  meiner  Unterschrift,  dass  ich  die  Teilnahmebedingungen
aufmerksam gelesen habe und diese Bedingungen vollumfänglich akzeptiere. Eine
Teilnahme  am  Brevet  ist  nur  nach  Unterzeichnung  der  vorstehenden
Teilnahmebedingungen möglich. 

Dein Name in Druckschrift:

Datum, ______________ Unterschrift________________________


